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Wie eine dunkle Wolke schwebt dieses Wort

über Deutschland: Rentenlücke. Dahinter

161

Keine Angst vor der

Rentenlücke

Ob mein Geld im Alter reichen wird? Mit Mitte/Ende

Fünfzig wird diese Frage immer öfter im Freundeskreis

diskutiert: Wie lange wollen wir noch arbeiten? Und

könnten wir uns einen vorzeitigen Einstieg in den

Ausstieg leisten? Realistisch weiß kein Mensch, an

welchen Renten-Stellschrauben die Politik noch drehen

wird. Die gute Nachricht: Das macht nichts, denn Sie

haben auch jetzt noch genug Zeit, Ihre Rentenlücke zu

schließen.

Oda (56) hat in ihrem Leben schon einiges gen in der Lage, Geld in die Hand zu nehmen,

erlebt. Beziehungen sind gekommen und ge- um ihre „Rentenlücke" zu schließen.

gangen. Jobs auch. Sie kommt mit ihrem Ge-

halt als Museumspädagogin gut aus, hat ei-

nige Rücklagen. Ihre Arbeit macht ihr Spaß. Kassensturz

Aber ob sie wirklich noch elf Jahre bis zum

Rentenbeginnweiterarbeitenwill? Ginge es

nicht auch früher? Und was bliebe ihr als

Single dann netto in der Haushaltskasse?

Oda merkt: Finanzielle Sicherheit wird ihr

wichtiger. Sie will Klarheit über ihre Situa­

tion im Alter. Und sie ist jetzt dank Rückla­

steckt die Tatsache, dass die Leistungen aus

der gesetzlichen Rentenversicherung gerade

mal knapp die Hälfte des letzten Nettoein­

kommens betragenwerden. Dieses „Renten­

niveau" (➔Seite 93) gilt aber nur für die we-
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Wer 2022 in Rente ging, erhielt durchschnittlich*

Rente: Frauen bekommen weniger

West

Ost

9.0

1.256

1.174

2g

842

1.109

nigenMenschen, die die maximale Beitrags­

dauer zur Rentenversicherung von 45 Jahren

erfüllt und immer durchschnittlich verdient

haben. Rechnen oder schauen Sie mal nach,

aufwie viele Jahre Sie rein theoretisch kom­

men können!

Fakt ist: Frauen sind bei der Rente hin­

ten dran. Sie zahlen durchschnittlich weni­

ger Jahre in die gesetzliche Rentenkasse ein,

beziehen aber länger Rente als Männer.

0 HINTERGRUND

Digitale Rentenübersicht

Die digitale Rentenübersicht der Deut­

schen Rentenversicherung kann eine

echte Hilfe sein: Mit wenigen Klicks soll

sie allen Versicherten den Überblick

über ihre Ansprüche aus gesetzlicher,

betrieblicher und privater Altersvorsorge

verschaffen. Hier finden Arbeitneh­

merinnen in der Übersicht, wie hoch

ihre zu erwartende Rente sein wird. Also

die Informationen, die auch in der jähr­

lich verschickten Renteninformation ent­

halten sind.

Bis Ende 2024 mussten sich fast alle An­

bieter von Altersvorsorge-Produkten an

die Digitale Rentenübersicht anbinden.

Seit Januar 2025 können Interessierte

ihre gesetzlichen, privaten und betrieb­

lichen Altersvorsorge-Ansprüche abru­

fen. Für einen besseren Überblick wird

unterschieden zwischen lebenslangen

Renten, Zeitrenten und Einmalzahlun­

gen. Zusätzlich finden Sie hier Informati­

onen über den Beginn jeder Auszahlung

und Sie erfahren, ob ein Betrag zum Bei­

spiel monatlich oder vierteljährlich aus­

gezahlt wird. Zu erreichen unter

www.rentenuebersicht.de

Zeitraum der Einzahlung

41,6 Jahre

Zei 'raum der Einzattu '1y

31,9 Jahre

Dauer des Rentenbezugs

22,2 Jahre

Dauer des Rentenbezugs

18,8 Jahre

229

4D-J

#.8.2.

4IIJ--J

" jeweils monatlich in Euro, nah Abzug der Beiträge zur Kranken- und

Pflegeversicherung



Die 28-jährige Elif hat gerade noch andere fi­

nanzielle Themen als ihre Altersvorsorge.

Die junge Mutter Julia (35) und die bald al­

leinerziehende Katharina (45) haben sich da­

mit schon auseinandergesetzt. Sie hoffen

darauf, ausreichend über den Betrieb und

privat vorzusorgen. Bis zur Rente haben sie

noch viele Jahre, sodass sie sich bis dahin

auch mit kleinen monatlichen Sparraten ein

gutes Polster aufbauen können.

TIpp

So früh anfangen wie möglich - das ist

die Grundregel bei der Altersvorsorge.

Auch wenn junge Frauen erst einmal nur

kleine Beträge investieren, profitieren

sie besonders stark vom Zinseszinsef­

fekt(➔ Seite 63). Die Rechnung für den

auskömmlichen Ruhestand ist schnell

erledigt: Ausgehend von Ihrem aktuel­

len Nettoeinkommen ermitteln Sie, wie

viel Vermögen Sie zu Beginn Ihrer Rente

brauchen, um davon 30 Jahre gut leben

zu können. Denn das ist in etwa die

durchschnittliche Lebenserwartung -

mit einem zusätzlichen Puffer. Älter als

90 Jahre zu werden, ist gar nicht so un­

wahrscheinlich. Und vergessen Sie die

Inflation nicht!

Bei Oda sieht das anders aus. Jetzt wird es

Zeit für einen realistischen Kassensturz. Mit

Mitte Fünfzig liegen alle Zahlen auf dem
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8 GUT ZU WISSEN

Grundrente

Wenn Sie nur ein geringes Einkommen

haben, sollten Sie unbedingt versuchen,

den sogenannten Grundrentenzuschlag

zu bekommen. Dazu müssen Sie min­

destens 33 Jahre bestimmte Rentenzei­

ten in der gesetzlichen Rentenversiche­

rung angesammelt haben und dennoch

nur eine kleine Rente erhalten. Den vol­

len Grundrentenzuschlag gibt es erst ab

35 Jahren. Zu den Grundrentenzeiten

zählen auch Pflichtbeitragszeiten für

Kindererziehung und Pflege. Auch ein

Minijob, bei dem die Versicherungs­

pflicht in der Rentenversicherung nicht

abgewählt wird, wird als Rentenzeit be­

rücksichtigt. Die Zeiten, in der Angehö­

rige gepflegt oder Kinder erzogen wer­

den, zählen auch mit.

Tisch. Sie kann sich jetzt konkret ausrech­

nen, ob für sie ein vorgezogener Ruhestand

möglich ist und wie hoch ihre gesetzliche

Rente sein wird. Dabei helfen ihr die On­

line-Rechner der Deutschen Rentenversi­

cherung:

www.deutsche-rentenversicherung.de/

Suchwort: Online-Rechner
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@cvr ZU WISSEN

Wer 1964 oder später geboren wurde,

muss bis zum Alter von 67 Jahren arbei­

ten, um abschlagsfrei in Rente gehen zu

können.

0 BEISPIEL

Oda ist Jahrgang 1968, ledig und kinder­

los. Im Oktober 2035 erreicht sie die Re­

gelaltersgrenze von 67 Jahren. Von ih­

rem Arbeitgeber wird sie eine kleine Be­

triebsrente ausgezahlt bekommen. Sie

rechnet:

Odas Rechnung

Monatliches Bruttoeinkommen

heute

Monatliches Nettoeinkommen

heute

Renteneintritt mit 67 Jahren

Monatliche Wunschrente

Gesetzliche Rente

Betriebsrente

Rentenlücke

4.000 Euro

2.400 Euro

1.800 Euro

1.335 Euro

100 Euro

365 Euro

Auch Ihre Rentenlücke ist schnell ermittelt.

1. Addieren Sie Ihre aktuellen Lebenshal­

tungskosten. Machen Sie sich ehrlich:

Hier geht's nicht nur um Miete, Kran­

kenversicherung, vielleicht ein Auto.

was geben Sie denn übers Jahr für Es­

sen gehen, Reisen, Kultur, Shopping,

Spenden oder anderes aus? wenn Sie

ein Haushaltsbuch führen(➔ Seite 16),

bekommen Sie damit schnell einen

Überblick.

2. Woraufwollen Sie als Rentnerin ver­

zichten? Sind Sie Single oder können

Sie sich Kosten mit einem Lebenspart­

ner oder -partnerin teilen? Rechnen Sie

in beiden Fällen realistisch. Wer jetzt

Single ist, ist in zehn Jahren vielleicht

glücklich verheiratet. Oder auch nicht.

Wer jetzt glücklich verheiratet ist, ist in

15 Jahren womöglich Witwe. Die Ausga­

ben für die Kinder werden vermutlich

entfallen. Wichtig ist auch Ihre indivi­

duelle Lebenssituation: Wohnen Sie im

Alter im abbezahlten Eigenheim oder

müssen Sie weiter eine hohe Miete zah­

len? Lässt sich die Restschuld aus dem

Hypothekendarlehen vorzeitig tilgen?
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➔ Tl PP Zwar werden Sie im Rentenalter weniger

Rechnen Sie beim überschlagen der Geld benötigen als im Arbeitsleben, zwi-

Ausgaben im Rentenalter mit Ihrem ak- sehen 70 und 80 Prozent Ihres letzten Net­

tuellen Bedarf! Abziehen sollten Sie togehalts sollten Ihnen aber nach einer

höchstens Sparraten, die Sie bislang in Faustformel unterm Strich zur Verfügung

die Altersvorsorge stecken. stehen, wenn Sie sorgenfrei in den Ruhe­

stand gehen und Ihr gewohntes Leben eini-

3. Drittens: Addieren Sie alle zu erwarten- germaßen fortsetzen wollen.

den Einnahmen aus der gesetzlichen

Rentenversicherung (die finden Sie in ➔ Tl PP

Ihrer jährlichen Renteninformation) Wenn Sie die Sparrate zum Schließen

plus mögliche Auszahlungen aus be- der Rentenlücke ermitteln wollen, sind

trieblichen sowie privaten Lebens- oder zwei Faktoren von Bedeutung: Wie groß

Rentenversicherungen und Kapital- ist Ihre individuelle Rentenlücke? Wie

anlagen - nach Steuern! viel können Sie monatlich überhaupt

zurücklegen?

Dann ziehen Sie die Ausgaben von den Ein­

nahmen ab. Und das ist sie dann, Ihre Ren­

tenlücke. Gerade Frauen stellen an dieser

Stelle oft erschrocken fest: Das wird ja rich­

tig eng! Genau genommen wird's noch en­

ger. Sie zahlen nicht nur Steuern (je nach

Rentenhöhe), sondern auch Beiträge zur

Kranken- und Pflegeversicherung von Ihrer

Rente.

Vergessen Sie zudem den Einfluss der In­

flation auf die Kaufkraft nicht. Die Inflati­

onsrate lag in den vergangenen zehn Jahren

im Schnitt bei zwei Prozent, zum Teil heftig

darüber. Das bedeutet, 1.000 Euro heute wer­

den im Jahr 2034wahrscheinlich nicht mehr

als 800 Euro Kaufkraft wert sein.

Für die passende Altersvorsorge gibt es keine

„One size fits all" -Lösung. Aber diese vier

Fragen lotsen zur passenden Strategie und

den individuell passenden Anlageformen,

die wir im Kapitel „Geldanlage" (» Seite 55)

vorgestellt haben:

1. Einmalzahlung oder Rate?Wollen Sie

eine größere Summe auf einmal anle­

gen oder Monat für Monat Geld zurück­

legen? Dann geht es um Festgeld versus

Sparplan.

2. Kümmern oder nicht?Wollen Sie sich

selbst um die Geldanlage kümmern

oder das gegen hohe Gebühren Banken,

Versicherungen oder Fondsmanagern

überlassen? Dann liegt die Entschei-
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dung zwischen Festgeld und ETFs auf

der einen und einer privaten Renten­

versicherung oder Renten- und offenen

Immobilienfonds auf der anderen

Seite.

3. Wie viel Risiko möchten Sie einge­

hen? Sie haben die Wahl vom sicheren

Festgeld bis zu schwankungsanfälligen

Einzelaktien oder Kryptowährungen.

4. Geld im Notfall verfügbar?Wollen Sie

auf das Kapital bis zur Rente sicher­

heitshalber in der Not noch zugriff ha­

ben? Dann ist die Zinstreppe eine gute

Option, ebenso die täglich zu verkau­

fenden ETFs.

Einmaianlagen: Plus durch Zinseszinseffekt

Bleiben wir bei Oda: Ihre monatliche Ren­

tenlücke nach der Rechnung oben beträgt

365 Euro. Hochgerechnet auf rund 30 Jahre,

die sie vielleicht Rente beziehen wird, sind

das 131.400 Euro. Ein riesiges Vermögen also,

das sie noch ansparen müsste. Der Zinses­

zinseffekt (➔ Seite 63) wird auch kleiner,

weil ihr jaweniger Zeit zum Sparen bleibt als

jüngeren Frauen. Hinzuverdienen, beruflich

neu orientieren, Abstriche beim aktuellen

Lebensstil machen - das wären neben einer

lohnenden Geldanlage weitere Stellschrau­

ben, um Lücken zu schließen.

ANLAGEERGEBNIS IN EURO BEI EINER RENDITE VON

LAUFZEIT DER ANLAGE IN JAHREN

1

3

5

10

15

0,50 % 1,00 % 2,00 % 3,00 % 4,00 % 5,00 %

10.050 10.100 10.200 10.300 10.400 10.500

10.151 10.303 10.612 10.927 11.249 11.576

10.253 10.510 11.041 11.593 12.167 12.763

10.511 11.046 12.190 13.439 14.802 16.289

11.777 11.610 13.459 15.580 18.009 20.789
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Auch mit Mitte Fünfzig lässt sich noch

ein Polster fürs Alter aufbauen. Dafür

braucht es nur etwas (Spar-)Disziplin

und Eigeninitiative.

Die Tabelle links zeigt, was eine Einmai­

anlage von 10.000 Euro - bei unter­

schiedlichen Zinssätzen - in welchen

Zeiträumen noch bringen kann.

Welche Rente für wen?

Nicht jede Frau möchte bis zur gesetzlichen

Altersgrenze von 67 Jahren (Stand 2025)

durcharbeiten. Das muss sie auch nicht.

viele Wege führen nicht nur nach Rom, son­

dern auch in die Rente und den Vorruhe­

stand. Aber manche Wege sind teurer als an­

dere.

» Reguläre Altersrente: Für fast alle, die

gearbeitet und Kinder erzogen haben.

Regelaltersrente erhält die oder der Ver­

sicherte, wenn er oder sie die Regelal­

tersgrenze erreicht hat. Für 1964 und

später Geborene liegt diese beim 67.Le­

bensjahr. Die Zahlung der Regelalters­

rente setzt eine Mindestversicherungs­

zeit (Wartezeit) von fünf Jahren (60 Bei­

tragsmonate) voraus. Dazu gehören

auch Kinderziehungszeiten und Zeiten

Keine Angst vor der Rentenlücke 167

aus einem Versorgungsausgleich. Die

Regelaltersrente können Sie nicht vor­

zeitig - auch nicht mit Abzügen - be­

kommen.

» Altersrente für besonders langjährig

Versicherte: Alle, die 45 Jahre anre­

chenbare Zeiten in der Rentenversiche­

rung haben, können bei voller Rente

vor dem 67. Geburtstag aus dem Beruf

aussteigen. Da das Rentenalter schritt­

weise angehoben wird, verschiebt sich

auch das Eintrittsalter mit dem Ge­

burtsjahr nach oben. Ab Geburtsjahr­

gang 1964 oder später können Versi­

cherte mit 65 Jahren in Rente gehen.

Die Altersrente für besonders langjäh­

rig Versicherte können Sie nicht vorzei­

tig in Anspruch nehmen, auch nicht

mit Abschlägen.

» Altersrente für langjährig Versi­

cherte: Wer 35 Jahre an anrechenbaren

Zeiten in der Rentenversicherung hat,

profitiert von der Altersrente für lang­

jährig Versicherte. Alle Versicherten der

Jahrgänge bis 1963 können noch vor ih­

rem 67. Geburtstag ohne Abschläge in

Rente gehen. Wann genau, hängt vom

Geburtsjahr ab. Das Rentenalter wird

schrittweise angehoben. Wer beispiels­

weise 1960 geboren wurde, kann im Al­

ter von 64 Jahren und vier Monaten

eine abschlagsfreie Rente beziehen. Für

alle, die 1964 oder später geboren sind,
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liegt das Renteneintrittsalter auch nach

35 Beitragsjahren bei 67 Jahren. Die Al­

tersrente kann auch ab 63 Jahren vor­

zeitig in Anspruch genommen werden,

allerdings mit einem Abzug von bis zu

14,4 Prozent.

» Altersrente für schwerbehinderte

Menschen: Für alle mit einem Grad der

Behinderung von mindestens 50 Pro­

zent plus mindestens 35 Beitragsjahren.

Wer 1964 oder später geboren ist, kann

mit 65 Jahren ohne Abschläge oder ab

62 Jahren mit Abschlägen in Rente ge­

hen.

➔ Erwerbsminderungsrente: Für alle,

die keine Behinderung haben, aber aus

gesundheitlichen Gründen trotzdem

nicht mehr arbeiten können. Aber es

gilt der Grundsatz: Reha vor Rente. Soll

heißen, die Rentenversicherung erwar­

tet, dass Sie erst alle medizinischen

Möglichkeiten nutzen, um wieder ar­

beitsfähig zu werden. Diese Rente kann

anteilig ausgezahlt werden, wenn die

Versicherte noch stundenweise berufs­

tätig bleibt. weitere Voraussetzungen:

Sie müssen mindestens fünf Jahre vor

Eintritt der Erwerbsminderung in der

Deutschen Rentenversicherung versi­

chert gewesen sein (dazu zählen neben

Pflichtbeitragszeiten aus einer Beschäf­

tigung auch Kinderziehungs- und Pfle­

gezeiten) und in dieser Zeit mindestens

0 GUT ZU WISSEN

„Versichertenälteste" informie­

ren

Das ist ein kostenloser Service der Deut­

sche Rentenversicherung, die die Ältes­

ten auch schult. Diese Frauen und Män­

ner arbeiten ehrenamtlich und sind

selbst Versicherte oder schon in Rente.

Sie wohnen in der Nachbarschaft und

helfen bei Anträgen oder Fragen ohne

bürokratische Hürden oder lange Wege.

Die Kontakte finden Sie über die Home­

page der Deutschen Rentenversiche­

rung.

www.deutsche-rentenversicherung.de

drei Jahre Pflichtbeiträge in die Renten­

versicherung gezahlt haben.

» Grundsicherung im Alter: Reichen

Ihre Einkünfte im Alter oder bei voller

Erwerbsminderung nicht für Ihren Le­

bensunterhalt aus, können Sie unter

Umständen Grundsicherung bekom­

men. Die Grundsicherung soll Ihren

notwendigen Lebensunterhalt, Auf­

wendungen für Unterkunft und Hei­

zung, Kranken- und Pflegeversiche­

rungsbeiträge, Vorsorgebeiträge, Mehr­

bedarf für bestimmte Personengruppen

und Hilfe in Sonderfällen abdecken. Je

nach Regelbedarfsstufe sind das im



Jahr 2025 gerade mal zwischen 357 Euro

und 563 Euro monatlich. Man könnte

auch sagen: zum Leben zu wenig, zum

Sterben zu viel.

früher aufhören - der Preis

der Freiheit

Die Logik leuchtet ein: Wer weniger in die

Rentenversicherung einzahlt, bekommt

auch weniger raus. Einen vorgezogenen Ab­

schied muss man sich deshalb leisten kön­

nen: Die monatlichen Abschläge summie­

ren sich bis zum Tod gewaltig.

Vorgezogener Ruhestand

vorzeitig aus dem Arbeitsleben auszustei­

gen ist nur in bestimmten Fällen möglich

und ist mit Abschlägen verbunden, die die

künftige Rente erheblich schmälern. So

kann die Altersrente für langjährig Versi­

cherte und für schwerbehinderte Menschen

vorzeitig in Anspruch genommen werden.

Aber für jeden Monat, den Sie früher den

Dienst quittieren, erhalten Sie 0,3 Prozent

Rente weniger, im Jahr also 3,6 Prozent.

Klingt vielleicht wenig, ist es aber nicht.

Denn diese Abzüge bleiben bis zum Le­

bensende! Wenn Sie - nach 35 Beitragsjah­

ren - mit 63 statt mit 67 Jahren in Rente ge­

hen wollen, können sich diese Abzüge auf

Keine Angst vor der Rentenlücke 169

0 BEISPIEL

Wenn Sie drei Jahre eher in den Ruhe­

stand gehen wollen, reduziert sich die

monatliche Rente um 36 Monate x0,3

Prozent Abschlag, also rund zehn Pro­

zent. Für Oda und ihren potenziellen An­

spruch auf 1.335 Euro gesetzliche Rente

bedeutet das: Ab dem 64. Geburtstag

bekäme sie rund 140 Euro weniger Rente

im Monat. Auf ihre realistische Lebens­

erwartung von 87 Jahren gerechnet sind

das 140 Euro x 12 Monate x 20 Jahre. Ihr

werden im Alter also rund 33.600 Euro

in der Haushaltskasse fehlen.

Die Deutsche Rentenversicherung bietet

einen Onlinerechner an, um die eigenen

Rentenansprüche bei einer vorgezoge­

nen Rente zu berechnen.

www.deutsche-rentenversicherung.de

maximal 14,4 Prozent erhöhen (48 x 0,3 Pro­

zent an Abschlag).

Vorsicht auch beim Rechnen: Die Ren­

tenversicherung zieht den Abschlag vom

Wert der Rente beim vorgezogenen Renten­

beginn ab. Der ist natürlich niedriger als

wenn Sie bis zum 67. Lebensjahr eingezahlt

hätten. Nicht zuletzt: Auch prozentuale Ren­

tenerhöhungen gibt es nur auf Basis der

niedrigeren Rente. Der Preis für die vorzei-
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tige Rente wird also immer höher. Für

Frauen, die durchschnittlich fast vier Jahre

länger als Männer eine Rente beziehen, wird

er somit noch weiter in die Höhe getrieben.

Altersteilzeit

Ab dem 55. Geburtstag können Sie Ihre Ar­

beitszeit für einen gleitenden Übergang in

die Rente halbieren. Einen Rechtsanspruch

gegen den Arbeitgeber gibt es nicht. Dafür

müssen Sie in den fünf Jahren zuvor min­

destens 1.080 Kalendertage versicherungs­

pflichtig beschäftigt gewesen sein. Der Ar­

beitgeber muss das gewöhnliche Arbeitsent­

gelt um mindestens 20 Prozent aufstocken

und zusätzliche Rentenbeiträge auf der Ba­

sis von 80 Prozent Ihres Lohns für Sie weiter

einzahlen.

Beim Gleichverteilungsmodell arbeiten

Sie über den gesamten Zeitraum der Alters­

teilzeit weniger. Beim Blockmodell arbeiten

Sie in der ersten Hälfte Vollzeit, beziehen

aber ein reduziertes Gehalt. In der zweiten

Hälfte arbeiten Sie gar nicht mehr und be­

kommen das Altersteilzeit-Gehalt bis zum

regulären Rentenbeginn weiter gezahlt. Die

genaue Verteilung der Arbeitszeit können

Arbeitgeber und Arbeitnehmerinnen indivi­

duell vereinbaren. So ist beispielsweise auch

eine stufenweise Reduzierung der Arbeits­

zeit oder -tage möglich.

Lebensarbeitszeitkonto

Hier sammeln Sie Arbeitszeit in Form von

Überstunden, Weihnachtsgeld oder Boni an.

Entsprechend früher können Sie aufhören

zu arbeiten. Die angesparte Summe bekom­

men Sie ausgezahlt. Auch hier gibt's keinen

Rechtsanspruch.

Teilrente

Mit der Teilrente soll der Übergang in den

Ruhestand erleichtert werden. Versicherte

können in diesem Fall steuern, in welchem

Maß sie noch arbeiten oder in den Ruhe­

stand gehen wollen. Dann beziehen sie so­

wohl das Gehalt aus der reduzierten Arbeits­

zeit als auch die Teilrente. Der Anteil der

Teilrente kann bei denAltersrenten beliebig

gewählt werden, solange er mindestens

zehn Prozent oder höchstens 99,99 Prozent

der Vollrente beträgt.

Gesetzliche Rente

nachzahlen

Allen Unkenrufen zum Trotz: Es kann sich

durchaus rechnen, freiwillig Beiträge in die

gesetzliche Rentenversicherung nachzuzah­

len und sich damit Rentenpunkte(➔ Seite

91) zu kaufen.

Bis zum 45. Lebensjahr können Sie in­

nerhalb bestimmter Grenzen Beiträge für

Ausbildungszeiten nachzahlen. Dazu zählen



Zeiten für den Besuch einer Schule, Fach­

oder Hochschule sowie für die Teilnahme an

einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß­

nahme zwischen dem 16. und 17. Lebensjahr.

Ab 50 Jahren können Sie unabhängig von

Auflagen Rentenpunkte kaufen. Einzige Vo­

raussetzung ist, dass die Käuferin schon zu­

vor einmal Einzahlungen in die gesetzliche

Rentenversicherung geleistet hat. Die Ein­

zahlungen lassen sich zugleich als Alters­

vorsorge von der Steuer absetzen. Wer die

Einzahlung über mehrere Jahre streckt, kann

den Freibetrag mehrfach nutzen.

Wer bislang gar nicht pflichtversichert

ist, kann sich freiwillig gesetzlich rentenver­

sichern. Und wer als selbstständige, Früh­

rentnerin oder Beamtin schon Rente be­

zieht, kann unter Umständen noch Beiträge

nachzahlen. Das lohnt sich oft steuerlich.

0 GUT ZU WISSEN

Häusliche Pflege

Menschen, die Altersrente beziehen und

eine Person mit mindestens Pflegegrad

2 im häuslichen Umfeld pflegen, können

damit ihre Rente aufbessern. Sie müs­

sen dafür pro Woche mindestens zehn

Stunden pflegen, verteilt auf mindes­

tens zwei Tage pro Woche.

Keine Angst vor der Rentenlücke 171

Wie immer kommt es auf den Einzelfall an.

Klären Sie Ihre Möglichkeiten kostenlos im

Gespräch mit der Deutschen Rentenversi­

cherung ab. Das Angebot gilt auch für alle,

die noch keine Beiträge einzahlen.

Zahltag: Erspartes für den

Lebensabend einteilen

Wenn Oda in Rente geht und ihre Sparziele

erreicht hat, stellt sich die Frage: Wie soll sie

das angesparte Kapital dann auf- oder ein­

teilen? Regelmäßig etwas davon auszahlen

und wie mit dem Rest verfahren? Gerade bei

größeren Summen lohnt sich vorausschau­

ende Planung, um weiterhin bestmöglich

Zinsen oder Börsengewinne mitzunehmen.

Schauenwir uns beispielhaft an, wie Oda

mit ihren Ersparnissen in Höhe von 100.000

Euro vorgehen kann.
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0 BEISPIEL

1. Sie kann die 100.000 Euro zur Hälfte

in Festgeld mit unterschiedlichen Lauf­

zeiten anlegen. Die anderen 50.000

Euro verteilt sie auf zwei verschiedene

ETFs. Je näher es auf ihren letzten Ar­

beitstag zugeht, desto genauer behält

sie die Wertentwicklung der ETFs im

Auge. Fallen die Kurse, beginnt sie

umzuschichten. Dann verkauft sie die

ersten Anteile ihrer ETFs und legt den

Erlös in sicheres Festgeld an. Entwi­

ckeln sich die ETFs gut, behält sie sie

und verkauft Anteile, wenn sie wieder

für ein Jahr Zusatzrente benötigt. Sie

berücksichtigt auch, dass ihre Kapital­

erträge steuerpflichtig sind.

Oder:

2. Sie braucht in den ersten drei Jahren

monatlich 300 Euro, also insgesamt

10.800 Euro ohne Zinsen. Über die

restliche Anlagesumme will sie frühes­

tens in drei Jahren verfügen. Diese

Summe behält sie ein und verwahrt sie

auf einem Tagesgeldkonto.

➔ Aus den restlichen 89.2000 Euro bil­

det sie eine Zinstreppe. 50.000 Euro

investiert sie in einen Sparbrief mit ei­

ner Laufzeit von drei Jahren. Dafür gibt

es - Stand 2024 - immerhin knapp

4 Prozent Zinsen pro Jahr oder insge­

samt etwa 6.000 Euro.

➔ Weitere 20.000 Euro zahlt sie in einen

Sparbrief mit einer Laufzeit von sechs

Jahren ein. Dafür gibt es derzeit zwar

etwas weniger Zinsen. Bei drei Prozent

Zinsen pro Jahr sind es aber immer

noch 3.600 Euro Obolus. Die restli­

chen 19.200 Euro packt sie in einen

Sparbrief mit einer Laufzeit von zehn

Jahren. Erhält sie dort vielleicht rund

4 Prozent Zinsen pro Jahr, sind das am

Laufzeitende weitere 7.680 Euro

zusätzlich.

-» Berücksichtigen muss sie bei ihrer

Rechnung aber immer, dass noch Ka­

pitalertragsteuer fällig wird, wenn die

Kapitalerträge über dem Freibetrag

von aktuell (2025) 1.000 Euro für eine

Alleinstehende (Paare: 2.000 Euro) im

Jahr liegen.
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